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Nachruf
Wir trauern um unseren am 08.01.2024 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter

Oswald Reuther
Herr Reuther war bis zu seinem Ruhestand im Oktober 1995 fast 40 Jahre beim Landkreis 

Lichtenfels tätig. Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Lichtenfels, 23. Januar 2024

Sandra Groß
Personalratsvorsitzende

Christian Meißner
Landrat
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Die Mittelschulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Redwitz a.d.Rodach hat am 14.12.2023 die nachstehende 
Haushaltssatzung beschlossen.

Das Landratsamt Lichtenfels hat mit Schreiben vom 
11.01.2024, Az. 32 - 941, von der Haushaltssatzung Kennt-
nis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.

Die Satzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 KommZG in ihrem Wortlaut 
amtlich bekanntgemacht.

Haushaltssatzung
des Mittelschulverbandes Redwitz a.d.Rodach

Landkreis Lichtenfels
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art.9 des Bayerischen Schulfinanzierungsge-
setzes - BaySchFG -, sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen u. Ausgaben mit  826.300,00 €

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen u. Ausgaben mit  175.000,00- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 
668.200,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
(Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 01.10.2023 ge-
mäß Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG auf 241 Verbands-
schüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
2.772,6141 € festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Redwitz a.d. Rodach, 17.01.2024
Mittelschulverband Redwitz a.d.Rodach

gez. Gäbelein 
Schulverbandsvorsitzender

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 
wird diese samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung öffentlich in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d.Ro-
dach im Rathaus Redwitz a.d.Rodach (Zimmer 7) während 
der allgemeinen Dienststunden aufgelegt (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO).

gez. Gäbelein
Schulverbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsver-
bund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen 
Amtsblatt

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsver-
bund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde 
im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 1 am 15. Januar 2024, S. 
8 amtlich bekannt gemacht.
Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der 
amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Direktorium Bürgerser-
vice, Digitales und Recht, Plobenhofstraße 1-9, 90403 Nürn-
berg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich 
zur Einsicht auf.

Lichtenfels, 23.01.2024

Meißner 
Landrat

Landratsamt Lichtenfels
Helmut Fischer

Stellvertreter des Landrats


